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rauminitiative)»
Volksinitiative

vom 10. Februar 2019

Der Stadtrat sowie der Grosse Gemeinderat mit 28 : 6 Stimmen  
(bei 2 Enthaltungen) empfehlen die Ablehnung der Initiative.
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Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 

Bis Ende 2017 waren die Parkgebühren in der Stadt Zug weitgehend nicht 
kosten deckend. Sie wurden über Jahrzehnte weder der Teuerung noch ande-
ren Umständen angepasst. Der effektive Aufwand wurde mit Steuererträgen 
quersubventioniert. Der Stadtrat hat dies korrigiert und per 1. Januar 2018 
neue Parkgebühren eingeführt. Sämtliche Parkplätze sind nun einer einheit-
lichen und übersichtlichen Zonenstruktur mit Langzeit- und Kurzzeitparkplät-
zen zugeordnet. Neu kann man auf allen Kurzzeitparkplätzen auch nur für 15 
Minuten für 50 Rappen parkieren. Dies ermöglicht einen schnellen Einkauf in 
den umliegenden Geschäften. Im Übrigen wird das Postulat der FDP-Fraktion 
des Grossen Gemeinderats (GGR) vom 27. März 2018 umgesetzt und auf eine 
Gebührenerhebung an Sonn- und Feiertagen verzichtet. 

Am 10. April 2018 wurde die Volksinitiative «JA zur Parkraumbewirtschaftung 
mit Mass (Parkrauminitiative)» mit 837 gültigen Unterschriften eingereicht. 
Sie will einerseits eine Kompetenzverschiebung erreichen: Die Höhe der Park-
gebühren soll nicht mehr vom Stadtrat festgelegt, sondern dem GGR alle vier 
Jahre zur Genehmigung unterbreitet werden. Andererseits sollen die Gesamt-
einnahmen aus der Parkplatzbewirtschaftung zwischen dem 1,2- bis 1,4-fa-
chen des Gesamtaufwands liegen. Inhaltlich ist das Volksbegehren rechtmäs-
sig. Der Titel, der Ingress sowie § 1 bis 3 sind in Form der einfachen Anregung 
gehalten, während § 4 (Übergangsbestimmungen) die Form des ausgearbeite-
ten Entwurfs hat. Damit verletzt das Volksbegehren den Grundsatz der Einheit 
der Form. Dieser Mangel wurde vom GGR mittels Ungültigerklärung von § 4 
des Initiativtextes behoben. Die übrigen Bestandteile der Initiative sind gültig.

Der GGR beauftragte die Geschäftsprüfungskommission, die Parkrauminitia-
tive vorzuberaten. Die externe Revisionsstelle der Stadt Zug, Pricewaterhouse 
Coopers (PwC), prüfte die Vollkostenrechnung der seit diesem Jahr geltenden 
höheren Parkgebühren. PwC kam zum Schluss, dass die Kostenberechnung 
der Stadt Zug der gängigen Praxis entspricht und korrekt ausgeführt wurde. 

Gestützt auf diese Berechnungen könnte die Annahme der Volksinitiative 
nach Ansicht des Stadtrates zu einer Erhöhung der Parkgebühren führen.  
Dies aufgrund des in der Initiative definierten Faktors von 1,2 bis 1,4 (Gesamt-
einnahmen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben).

Aufgrund dieser Ausgangslage empfiehlt der GGR mit 28 gegen 6 Stimmen 
bei 2 Enthaltungen die Initiative zur Ablehnung. Wir empfehlen Ihnen eben-
falls, die Initiative abzulehnen.

Der Stadtrat von Zug
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1. Ausgangslage
Die Stadt Zug stellt aktuell mit rund 
1700 oberirdischen Parkplätzen und 
855 Parkplätzen in vier städtischen 
Parkhäusern ein zweckmässiges und 
grosszügiges Angebot für den ruhen-
den Verkehr bereit. Die Parkmöglich-
keiten sind über das ganze Gemeinde-
gebiet verteilt, sodass in unmittelbarer 
Nähe zu Geschäften in der Stadt, zu 
Kirchen, Sportanlagen und Badean-
stalten sowie zu Naherholungsgebie-
ten oder in Wohnquartieren parkiert 
werden kann. 

Im Dezember 2014 wurde in der Stadt 
Zug ein flächendeckendes Parkleitsys-
tem in Betrieb genommen. Es infor-
miert Autofahrerinnen und Autofah-
rer ab den Einfallachsen in die Stadt 
zuverlässig über das Parkierungsange-
bot und führt sie zu freien Parkplät-
zen. Das System hat sich bewährt und 
reduziert den Parkplatz-Suchverkehr. 
Betrieb und Unterhalt werden über 
die Parkgebühren finanziert.

In den letzten Jahren wurden insge-
samt 28 oberirdische Behinderten-
parkfelder erstellt. Dies immer dort, 

wo die Platzverhältnisse dies ermög-
lichen und ein Bedarf ausgewiesen 
ist. Behindertenparkplätze dürfen nur 
von Personen mit einer Sonderbewilli-
gung genutzt werden und sind nicht 
gebührenpflichtig.

Für Elektrofahrzeuge wurden in den 
letzten Jahren auf öffentlichem Grund 
insgesamt neun Parkfelder mit Lade-
stationen erstellt. Sie sind über das 
ganze Stadtgebiet verteilt. Acht wer-
den in Zusammenarbeit mit der WWZ 
Energie AG betrieben. 

Bis Ende 2017 waren die Parkgebüh-
ren in der Stadt Zug weitgehend nicht 
kostendeckend. Sie wurden über Jahr-
zehnte weder der Teuerung noch an-
deren Umständen angepasst. Der ef-
fektive Aufwand wurde dadurch mit 
Steuererträgen quersubventioniert. 
Der Stadtrat hat dies korrigiert und 
per 1. Januar 2018 neue Parkgebüh-
ren eingeführt.

Am 10. April 2018 wurde die Volksini-
tiative «JA zur Parkraumbewirtschaf-
tung mit Mass (Parkrauminitiative)» 
mit 837 gültigen Unterschriften ein-

Die Parkgebühren wurden seit Jahrzehnten durch Steuererträge 
quersubventioniert. Mit der per 1. Januar 2018 eingeführten Gebüh-
renanpassung ist sichergestellt, dass der Aufwand für die Parkraum-
bewirtschaftung nach ökonomischen Grundsätzen und verursacher-
gerecht verrechnet wird.

«JA zur Parkraumbewirtschaftung mit Mass  
(Parkrauminitiative)» – Volksinitiative
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gereicht. Sie fordert eine Parkgebüh-
renordnung, welche alle vier Jahre 
dem GGR unterbreitet wird. Zudem 
sollen die Aussenparkplätze hinsicht-
lich der Parkierungsdauer in verschie-
dene Zonen eingeteilt werden. Jede 
Zone soll auch eine angemessene An-
zahl Parkplätze für Behinderte enthal-
ten. Inhaltlich ist das Volksbegehren 
rechtmässig. Der Titel, der Ingress so-
wie die § 1 bis 3 sind in Form der einfa-
chen Anregung gehalten, während § 4 
(Übergangsbestimmungen) die Form 
des ausgearbeiteten Entwurfs hat. 
Damit verletzt das Volksbegehren den 
Grundsatz der Einheit der Form. Die-
ser Mangel wurde mittels Ungültig-
erklärung von § 4 des Initiativtextes 
behoben. Die übrigen Bestandteile der 
Initiative sind gültig und werden der 
Urnenabstimmung unterbreitet.

2. Neue Parkgebühren-
ordnung
In den letzten zehn Jahren deckten die 
Einnahmen aus den Parkplatzgebüh-
ren regelmässig nur einen Teil der ef-
fektiven Vollkosten. Der Fehlbetrag pro 
Parkplatz betrug zwischen 250 und 350 
Franken pro Jahr (Aussenparkplätze) 
bzw. zwischen 1320 und 2630 Franken 
pro Jahr (Parkhäuser). Die Differenz 
musste jeweils – nicht verursacherge-
recht – durch Quersubventionierungen 
aus den Steuereinnahmen ausgegli-
chen werden. Die neue Gebührenbe-
messung orientiert sich nun am Kosten-
deckungs- und am Äquivalenzprinzip. 
Auch wiederkehrende Verhandlungen 
über die Höhe der Parkgebühren im 
Grossen Gemeinderat – wie dies von 
den Initianten verlangt wird – hätten 
sich an die Vorgaben für die Berech-
nung der Gebühren zu halten.
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Die neue Parkgebührenordnung be-
rücksichtigt die verschiedenen Bedürf-
nisse von Autofahrerinnen und Auto-
fahrern: Es gibt die Möglichkeit, das 
Auto nur während 15 Minuten für klei-
nere Einkäufe in der Stadt abzustel-
len als auch Parkfelder an peripheren 
Standorten, welche ganztägig (z. B. für 
Pendlerinnen und Pendler) oder sogar 
bis zu fünf Tage belegt werden kön-
nen.
Mit der Einführung der neuen Gebüh-
renordnung wurden die Parkierungs-
bereiche in eine einheitliche und über-
sichtliche Zonenstruktur überführt. 
Die Parkzonen wurden wie folgt fest-
gelegt:
– Langzeitparkplätze (30 Minuten bis 

max. 5 Wochentage)
– Kurzzeitparkplätze (15 / 30 / 60 / 120 

Minuten) in Zentrumsnähe

– Kurzzeitparkplätze (15 / 30 / 60 / 120 
Minuten) an peripheren Standorten

– Parkhäuser

Die angepassten Parkgebühren sind 
moderat. Sie berücksichtigen die 
Teuerung und leisten einen Kosten-
deckungsbeitrag. Dies zeigt ein Blick 
zurück: Im Jahr 1981 galten im Zent-
rum von Zug (für die Parkplätze auf 
dem oberen Postplatz) die folgenden 
Tarife: 15 Minuten 20 Rappen, 30 Mi-
nuten 40 Rappen. Gemäss dem Landes-
index der Konsumentenpreis betrug 
die Teuerung seither rund 70 Prozent. 
Dementsprechend würde heute allein 
eine teuerungsbereinigte Parkgebühr 
– ohne Berücksichtigung von Bewirt-
schaftungskosten – für 15 Minuten 35 
Rappen und für 30 Minuten 70 Rap-
pen kosten. Effektiv sind es gemäss der 

Parkhäuser Stadt Zug: Vollkosten und Erträge (Tausend CHF)
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neuen Gebührenordnung in Zentrums-
nähe für 15 Minuten 50 Rappen und 
für 30 Minuten Parkzeit 1 Franken, dies 
inklusive einem Beitrag an die Bewirt-
schaftungskosten. Auch im Vergleich 
mit anderen Städten sind die neuen 
Parkgebühren moderat, wie die Bei-
spiele in der Tabelle unten zeigen.

Die neue Gebührenordnung hat den 
Tarif pro Zeiteinheit bei den Langzeit- 
und Kurzzeitparkplätzen an periphe-
ren Standorten nicht erhöht. Aller-
dings wurde die Bewirtschaftung aller 
Parkplätze auf sieben Tage – also neu 
auch an Samstagen und Sonntagen 
– ausgeweitet. Mit dieser Anpassung 
wollte der Stadtrat auch an Wochen-
enden einen häufigeren Wechsel der 
parkierten Fahrzeuge erreichen. 

Seit der Einführung der neuen Gebüh-
renordnung sind beim Stadtrat ver-
schiedene Begehren eingegangen, 
wonach an Sonn- und Feiertagen auf 
das Erheben von Parkgebühren ver-
zichtet werden soll. Der Stadtrat setzt 
das Postulat der FDP-Fraktion des GGR 
vom 27. März 2018 um: Ab dem 1. Ja-
nuar 2019 wird auf allen Aussenpark-
plätzen auf öffentlichem Grund an 
Sonn- und Feiertagen auf eine Gebüh-
renerhebung verzichtet.

Die neue Zonen- und Gebührenstruk-
tur bietet den Vorteil, dass sämtli-
che Kurzeitparkplätze bei Bedarf 
auch nur 15 Minuten belegt und mit 
50 Rappen bezahlt werden können. 
Das alte Gebührenregime verlangte 
weitgehend die Bezahlung von min-
destens einer Stunde zum Preis von 1 
Franken (Minimalgebühr). Diese Än-
derung kommt allen Personen ent-
gegen, die nur kurz parkieren wol-
len, um Einkäufe in umliegenden 
Geschäften zu erledigen oder schnell 
etwas abzuholen. Eine detaillierter 
Vergleich der Parkgebühren bis De-
zember 2017 und ab Januar 2018 ist im 
Internet unter diesem Link verfügbar:  
www.stadtzug.ch/parkgebuehren

3. Parkrauminitiative
Am 10. April 2018 reichte ein Initiativ-
komitee unter der Federführung der 
SVP der Stadt Zug die Volksinitiative 
«JA zur Parkraumbewirtschaftung mit 
Mass (Parkrauminitiative)» ein. Die Ini-
tiantinnen und Initianten beauftragen 
den Stadtrat damit, dem GGR ein Reg-
lement zur Bewirtschaftung der städ-
tischen Parkplätze zu unterbreiten. Im 
Wesentlichen soll damit die «Gebüh-
ren-Abzockerei» gestoppt, ein System 
mit drei Parkplatzzonen (Kurzzeit, 
Mittlere Zeit, Langzeit) geschaffen 

Gebühren für Kurzzeitparkplätze auf  
öffentlichem Grund in Zentrumsnähe (CHF)

Zug Olten Schaffhausen Luzern Zürich

  30 Minuten 1.00 0.50 – 2.00 1.00 – 1.50 1.00 1.00

  60 Minuten 2.00 1.50 – 2.00 1.50 – 2.00 2.00 – 2.50 3.00

120 Minuten 4.00 4.00 3.00 – 4.00 4.00 – 5.00 7.50
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und eine genügende Anzahl gebüh-
renfreier Behindertenparkplätze be-
reitgestellt werden.

Bis auf das Begehren der Initianten, 
dass die Gebührenordnung künftig in 
Form eines Gebührenreglements alle 
vier Jahre dem Grossen Gemeinderat 
zum Beschluss unterbreitet werden 
soll, sind die Anliegen der Initiative 
grundsätzlich – und soweit rechtlich 
zulässig – bereits mit der neuen Ge-
bührenordnung des Stadtrates erfüllt:

– Parkgebühren werden nicht «abge-
zockt», sondern nach finanzrechtli-
chen Vorgaben und Empfehlungen 
berechnet und erhoben. Die Berech-

nung erfolgt nach dem Kostende-
ckungs- und Äquivalenzprinzip und 
ist durch entsprechende Aufwand- 
und Ertragspositionen belegt. Auch 
der GGR müsste sich – wenn er alle 
vier Jahre die Parkgebühren prüfen 
und festlegen würde – an die Vor-
gaben dieser Berechnungsgrund-
lagen halten und folglich auf das 
gleiche Resultat kommen. An dieser 
Stelle ist jedoch darauf hinzuweisen, 
dass das Initiativkomitee auf dem 
Unterschriftenbogen Tarifbeispiele 
für Parkgebühren erwähnt, welche 
falsch sind. Für die St. Oswaldsgasse 
oder die Gartenstrasse werden Park-
gebühren von 4 Franken ab 1 Stunde 
angegeben. Dies entspricht nicht 

In der Stadt Zug kön-
nen Parkgebühren 

für oberirdische Park-
plätze an verschiede-
nen Orten mit Twint 
bezahlt werden. Wer 

den Parkplatz frü-
her als geplant ver-
lässt, kann sich den 
Rest betrag über die 
Twint-App zurück-

erstatten lassen.
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den Tatsachen. Richtig sind die fol-
genden Parkgebühren, die für alle 
Parkplätze in Zentrumsnähe gelten: 
50 Rappen für 15 Minuten, 1 Franken 
für 30 Minuten, 2 Franken für 60 Mi-
nuten und 4 Franken für 120 Minu-
ten.

–  Mit der Gebührenordnung des Stadt-
rates wurde eine klare und einheit-
liche Zoneneinteilung geschaffen. 
Diese enthält bereits verschiedene 
Ideen der Initianten und lässt zudem 
im ganzen Stadtgebiet auch kurze 
Parkzeiten von lediglich 15 Minuten 
zu.

–  Zusätzlich zu Parkfeldern für Be-
hinderte in Parkhäusern wurden in 
den letzten Jahren 28 oberirdische 
Behindertenparkfelder erstellt. Dies 
geschieht im Übrigen laufend, wo 
der Bedarf ausgewiesen ist und es 
die Platzverhältnisse zulassen. Wie 
bereits in der Vergangenheit sind re-
servierte Parkfelder für behinderte 
Personen auch mit der neuen Ge-
bührenordnung des Stadtrates nicht 
kostenpflichtig. Auch dieses Anlie-
gen der Initianten ist damit bereits 
erfüllt.

–  Wie bereits dargelegt, verletzt die 
Übergangsbestimmung unter § 4 der 
Volksinitiative die Einheit der Form. 
Sie wurde vom GGR für ungültig er-
klärt und gelangt nicht zur Abstim-
mung.

Heute erlässt der Stadtrat die Parkge-
bührenordnung. Dies erscheint sach-
lich richtig.

4. Debatte im GGR
Umstritten war, ob die Berechnung der 
Vollkosten und des Aufwands durch 
die Stadtverwaltung richtig ist. Zur 
Klärung dieser Frage wurde ein Gut-
achten eingeholt. Dieses kommt zum 
Schluss, dass die Berechnungen der 
Stadt Zug der gängigen Praxis entspre-
chen. Der Bericht der externen Revi-
sionsstelle der Stadt Zug, Pricewater-
houseCoopers (PwC), wurde denn auch 
von der Geschäftspüfungskommission 
(GPK) mit 7:0 Stimmen positiv und zu-
stimmend zur Kenntnis genommen. 
Die GPK-Mitglieder lehnten die SVP-In-
itiative danach mit 5:2 Stimmen ab.
– Für die FDP-Fraktion schiesst die 

Ini tiative über das Ziel hinaus: Der 
GGR habe der Gebührenerhöhung 
ja schon als Teil des Programms Spa-
ren- und Verzichten zugestimmt. Der 
GPK-Bericht mache deutlich, dass der 
Stadtrat nicht falsch gerechnet habe. 
Deshalb lehne die FDP-Fraktion die 
Initiaitve ab.

–  Auch die SP-Fraktion zeigte für den 
Ini tiativtext kein Verständnis. Die 
SVP mache die Vorgabe, dass die Ge-
bühren die Kosten mindestens 1,2-
fach decken. Heute müssten die Ge-
bühren dem Kostendeckungs- und 
dem Äquivalenzprinzip folgen, wo-
mit die Gebühren gerade knapp die 
Kosten decken dürften. In der Ver-
gangenheit seien sie weit davon 
entfernt gewesen, kostendeckend 
zu sein, weshalb die Erhöhung der 
Parkgebühren gerechtfertigt sei. Der 
Bericht der PwC bestätige die Voll-
kostenrechnung des Stadtrates. Die 
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SVP habe in ihrer Initiative eine Ge-
bührenerhöhung festgehalten, auch 
wenn sie ihre Initiative als Gebühren-
senkung anpreise.

– Die CVP-Fraktion lehnt eine Kom-
petenzverschiebung der Parkge-
bührenregelung vom Stadtrat zum 
GGR ab. Die Diskussion um höhere 
oder tiefere Gebühren sei legitim 
und dürfe auch geführt werden. Die 
Berechnungen der Stadt seien kor-
rekt. Ob die effektiven Gebühren 
bei einer Annahme der Initiative tat-
sächlich sinken würden, sei nach wie 
vor ungewiss – die Folgen der Initia-
tive blieben vorläufig eine Blackbox. 
Die CVP-Fraktion empfiehlt die Ab-
lehnung der Initiative.

– Die Fraktion Alternative-CSP emp-
fiehlt den Stimmberechtigten eine 
Ablehnung der Initiative, weil nun 
davon auszugehen sei, dass der Stadt-
rat die Vollkosten richtig berechnet 
habe, die Erhöhung der Parkgebüh-
ren angemessen sei. Zudem sei es 
nicht sinnvoll, im GGR alle vier Jahre 
über die Höhe der Parkgebühren zu 
befinden. Es sei zu befürchten, dass 
jedes Mal eine Schlammschlacht los-
getreten würde.

– Die SVP-Fraktion wies darauf hin, 
dass bei den Parkgebühren ein Volks-
entscheid (Referendum gegen das 
Parkgebührenreglement) aus dem 
Jahre 2009 bestehe. Damals wurden 
mit einer Mehrheit von 62.5% hö-
here Parkgebühren in der Stadt Zug 
abgelehnt. Es sei erstaunlich, dass 
die Fraktionen des GGR nun ableh-
nend zur Initiative stehen würden. 

Die Parkgebühren würden mit der 
Annahme der Initiative nicht stei-
gen, wie behauptet werde. Der Be-
richt von PwC zeige, dass es keine 
Schwarz-Weiss-Betrachtung gebe. 
Das Rechnungsmodell der Stadt Zug 
sei zulässig, genauso möglich wäre 
aber auch das Rechnungsmodell der 
SVP. Die Gebührenkompetenz habe 
sich der GGR bereits im Herbst 2017 
beim Reglement über die öffentli-
chen Anlagen und auch bei den Mit-
tagstischgebühren angeeignet. Also 
sei die Forderung der Initiative nichts 
Neues.

Mit 28 zu 6 Stimmen, bei 2 Enthaltun-
gen, empfiehlt der Rat den Stimmbe-
rechtigten, die Initiative abzulehnen.
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 5. Argumente des Initia-
tivkomitees
«1. Gründe für die Initiative
Obwohl bereits 2009 ein Parkgebüh-
renreglement mit satten 62.5 % und 
damit gleichzeitig höhere Parkgebüh-
ren abgelehnt wurden, verdoppelte 
der Stadtrat per 1. Januar 2018 die 
Parkgebühren massiv und dehnte die 
Gebührenpflicht zusätzlich auf Sonn- 
und Feiertage aus. Eine im Frühling 
2017, mit 1‘111 Unterschriften einge-
reichte Petition wurde vom Stadtrat 
nicht beachtet. Attraktive Parkierungs-
möglichkeiten im öffentlichen Raum 
gehören zur Standardinfrastruktur 
einer dynamischen und wirtschafts-
freundlichen Stadt. Überhöhte Park-
gebühren gefährden KMU-Gewerbe 
in der Innen- und Altstadt und belas-
ten zudem tiefere Einkommen. Die SVP 
Stadt Zug und gewerbliche Kreise ha-
ben die Ini tiative «Ja, zur Parkraumbe-
wirtschaftung mit Mass» lanciert und 
innerhalb weniger Tage mit über 800 
gültigen Unterschriften eingereicht.

2. Keine Willkür
Bei Annahme der  Parkrauminitiative 
werden zukünftig die Parkgebühren 
regelmässig überprüft und aufgrund 
des effektiven Gesamtaufwandes für 
vier Jahre festgelegt. Damit wird ver-
mieden, dass die Höhe der Parkgebüh-
ren der Willkür des Stadtrates ausge-
setzt ist. Der GGR entscheidet, so wie 
bei den meisten anderen Gebühren 
auch. Die 2018 erfolgte massive Park-
gebührenerhöhung stützt sich auf di-
verse Vollkostenrechnungen des Stadt-

rates. Die Vollkostenrechnung zeigen 
auf, dass der Stadtrat leider eine poli-
tisch-ideologische Betrachtung der 
Parkgebührenfestsetzung vorgenom-
men hat. Mit der Annahme der Initia-
tive wird dies zukünftig verhindert. Im 
Initiativtext werden die Aufwände für 
die Berechnung der Gebührenhöhe 
abschliessend definiert. Die so erfolgte 
Indexierung hat zur Folge, dass die per 
1.1.18 erfolgte massive Parkgebühren-
erhöhung hinfällig wird und die Park-
gebühren wieder auf das Niveau von 
2017 sinken.

3. Parkraumbewirtschaftung mit Mass
Die Parkrauminitiative stellt massvolle 
und vernünftige Forderungen, die sich 
am Parkregime 2017 orientieren und 
auf vorhandenen Erfahrungswerten 
basieren. Sie schafft Ordnung durch 
klare Zonenstrukturen (Kurzzeit, mitt-
lere Zeit und Langzeit) und schafft zu-
sätzliche Behindertenparkplätze, die 
momentan zu wenig vorhanden sind. 
Ihr JA führt dazu, dass der Individual-
verkehr nicht unnötig mit willkürli-
chen Gebühren belastet wird, welche 
die Attraktivität unserer Innenstadt als 
Einkaufs- und Wirtschaftsstandort ge-
fährden. 

Weitere Informationen unter 
www.svp-zug.ch»



Initiativtext

Der Text der Volksinitiative «JA zur Parkraumbewirtschaftung mit Mass 
(Parkrauminitiative)» lautet:

«Der Stadtrat von Zug wird beauftragt, innert sechs Monaten nach Annahme 
der Initiative, dem Grossen Gemeinderat der Stadt Zug ein "Reglement zur 
Bewirtschaftung der städtischen Parkplätze" zu unterbreiten. Dieses muss 
folgende Paragraphen beinhalten:

§ 1 Festlegung der Parkgebühren
 § 1.1 Am Anfang jeder Legislatur und für eine Zeitperiode von vier Jah-

ren unterbreitet der Stadtrat dem Grossen Gemeinderat der Stadt Zug 
die Parkgebührenordnung. Die Gesamteinnahmen müssen in folgendem 
Verhältnis zum Gesamtaufwand für die Parkraumbewirtschaftung ste-
hen: Sie dürfen den Faktor 1,2 nicht unterschreiten beziehungsweise den 
Faktor 1,4 nicht überschreiten.

 § 1.2 Die Berechnung des Gesamtaufwandes stützt sich auf die effektiven 
Zahlen aus folgenden Positionen: Abschreibungen, Löhne (Haupt- und 
Nebenämter inkl. Sozialleistungen), Sach- und Betriebsaufwand, Miete.

 § 1.3 Die unter § 1.1 aufgeführten Faktoren (1,2 bis 1,4) müssen pro Park-
platzart (Aussenparkplätze und Parkhäuser) eingehalten werden.

§ 2 Zoneneinteilung
Alle öffentlichen Parkplätze der Stadt Zug müssen in vier Zonen eingeteilt 
werden:
– Kurzzeit-Zone (bis maximal 30 Minuten Parkzeit)
– Mittlere Zeit-Zonen (bis maximal 60 Minuten Parkzeit)
– Langzeit-Zonen (über 60 Minuten Parkzeit)
– Sonderzonen

§ 3 Parkplätze für Behinderte
Pro Zone muss eine angemessene Anzahl Parkplätze für Behinderte berück-
sichtigt werden, welche zwingend kostenlos angeboten werden.»

Wer diese Initiative annehmen will, schreibe JA, wer sie ablehnen will, 
schreibe NEIN.
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